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Für die aufgeführten Arten sind die Verbotstatbestände in der Regel letztlich nicht zutreffend, da aufgrund ihrer Häufigkeit und
Anpassungsfähigkeit davon ausgegangen werden kann, dass die ökol. Funktion ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen
Zusammenhang (bezogen auf § 44 Abs.1 Nr.1 und 3 BNatSchG) weiterhin gewahrt wird bzw. keine Verschlechterung des Erhaltungszustand der
lokalen Population eintritt (bezogen auf § 44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG). Daher müssen diese häufigen Arten keiner ausführlichen Prüfung unterzogen
werden – soweit keine größere Anzahl Individuen/Brutpaare betroffen ist (vgl. Kap. 4.3). Daher müssen diese häufigen Arten keiner ausführlichen
Prüfung unterzogen werden – soweit keine größere Anzahl von Individuen/Brutpaaren betroffen ist.
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Erläuterung zur
Betroffenheit(Art / Umfang / ggf.
Konflikt-Nr.)

Hinweise auf
landespflegerische
Vermeidungs-/ Kompen-
sations- Maßnahmen im
Rahmen der Eingriffs-
regelung
(Maßn.-Nr. im LBP) 2)

Amsel Turdus merula n b I 469.000 - 545.000 X X

Es kommt zur bau-, anlage- und
betriebsbedingten Zerstörung
eines Brutplatzes. Bei der
Baufeldräumung zur Brutzeit kann
es zur Tötung / Verletzung von
Entwicklungsstadien kommen.

1VAS Bauzeitenregelung

Buchfink Fringilla coelebs n b I 401.000 - 487.000 X X

Es kommt zur bau-, anlage- und
betriebsbedingten Zerstörung
eines Brutplatzes. Bei der
Baufeldräumung zur Brutzeit kann
es zur Tötung / Verletzung von
Entwicklungsstadien kommen.

1VAS Bauzeitenregelung

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros n b I 58.000 - 73.000

Es handelt sich um einen
Gebäudebrüter. Da in den
Gebäudebestand nicht
eingegriffen wird, ist das Brutpaar
nicht betroffen.
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Heckenbraunelle Prunella modularis n b I 110.000 - 148.000 X X

Es kommt zur bau-, anlage- und
betriebsbedingten Zerstörung
eines Brutplatzes. Bei der
Baufeldräumung zur Brutzeit kann
es zur Tötung / Verletzung von
Entwicklungsstadien kommen.

1VAS Bauzeitenregelung

Kohlmeise Parus major n b I 350.000 - 450.000 X X

Es kommt zur bau-, anlage- und
betriebsbedingten Zerstörung
eines Brutplatzes. Bei der
Baufeldräumung zur Brutzeit kann
es zur Tötung / Verletzung von
Entwicklungsstadien kommen.

1VAS Bauzeitenregelung

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla n b I 326.000 - 384.000 X X

Es kommt zur bau-, anlage- und
betriebsbedingten Zerstörung
eines Brutplatzes. Bei der
Baufeldräumung zur Brutzeit kann
es zur Tötung / Verletzung von
Entwicklungsstadien kommen.

1VAS Bauzeitenregelung

Nachtigall Luscinia megarhynchos b I 5.000 - 10.000 X X

Es kommt zur bau-, anlage- und
betriebsbedingten Zerstörung
eines Brutplatzes. Bei der
Baufeldräumung zur Brutzeit kann
es zur Tötung / Verletzung von
Entwicklungsstadien kommen.

1VAS Bauzeitenregelung

Rotkehlchen Erithacus rubecula n b I 196.000 - 240.000 X X

Es kommt zur bau-, anlage- und
betriebsbedingten Zerstörung
eines Brutplatzes. Bei der
Baufeldräumung zur Brutzeit kann
es zur Tötung / Verletzung von
Entwicklungsstadien kommen.

1VAS Bauzeitenregelung
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Zilpzalp Phylloscopus collybita n b I 253.000 - 293.000 X X

Es kommt zur bau-, anlage- und
betriebsbedingten Zerstörung
eines Brutplatzes. Bei der
Baufeldräumung zur Brutzeit kann
es zur Tötung / Verletzung von
Entwicklungsstadien kommen.

1VAS Bauzeitenregelung

1) Verbotstatbestand trifft nur für regelmäßig genutzte Fortpflanzungsstätten zu 1V AS

Bauzeitenregelung.
2) Solche Maßnahmen, die dazu beitragen, den Eintritt des Verbotstatbestands zu verhindern. Wären über die Eingriffsregelung keine Maßnahmen vorgesehen, müssten diese zumindest bei der Beseitigung
regelmäßig genutzter Fortpflanzungsstätten über das Artenschutzrecht festgesetzt werden bzw. wäre darzulegen, dass geeignete, derzeit nicht besetzte Ausweichmöglichkeiten im räumlichen Zusammenhang
bestehen.




